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Begründung  zum Bebauungsplan  
"Wohngebiet nördlich der Bülstringer Straße" - Stadt Haldensleben 

im Verfahren nach § 13a i.V.m. § 13b BauGB 
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1. Rechtsgrundlage 
 
Der Aufstellung der Bebauungsplan liegen folgende Rechtsgrundlagen zugrunde: 

• Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Neufassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 
des Gesetzes 04.01.2023 (BGBl. I. Nr.6) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
in der Neufassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes 04.01.2023 (BGBl. I. Nr.6) 

• Planzeichenverordnung (PlanZV) 
in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes 14.06.2021 (BGBl. I. S.1802) 

• Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S.288), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 07.06.2022 (GVBl. LSA S.130). 
 

Die vorstehenden gesetzlichen Grundlagen gelten jeweils in der Fassung der letzten Änderung.  
 
 
 
2. Allgemeines 
 
2.1. Ziele und Zwecke sowie Notwendigkeit der Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
Die Stadt Haldensleben hat in den Jahren 2012 / 2013 einen Flächennutzungsplan für das Stadt-
gebiet aufgestellt. Der Flächennutzungsplan wurde mit öffentlicher Bekanntmachung vom 
12.04.2013 wirksam. Im Rahmen der Ergänzung um die Ortschaft Süplingen wurde der Flächen-
nutzungsplan ergänzt. Die Ergänzung trat am 19.03.2021 in Kraft. Der Planungshorizont für den 
Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2013 war das Jahr 2025. Bereits im Rahmen der Ergänzung 
des Flächennutzungsplanes um die Ortschaft Süplingen wurde deutlich, dass für das Gebiet der 
Kernstadt Haldensleben eine Fortschreibung des Flächennutzungsplanes erforderlich ist. Diese 
soll bis zum Jahr 2025 erfolgen. 
Die Prognosen des Flächennutzungsplanes aus dem Jahr 2011 gingen von einem Rückgang der 
Einwohnerzahlen der Stadt Haldensleben von 18.911 Einwohnern im Jahre 2011 auf 16.421 Ein-
wohner (5.regionalisierte Bevölkerungsprognose) bzw. 17.250 Einwohner (Bertelsmann Stiftung) 
im Jahre 2020 aus. Stattdessen sind die Einwohnerzahlen zum 31.12.2020 auf 19.133 Einwohner 
angestiegen. Dies sind ca. 1000 Haushalte mehr, als der Bedarfsberechnung des Flächen-
nutzungsplanes zugrunde gelegt wurden. Die im Rahmen der Flächennutzungsplanung bereit-
gestellten Bauflächen reichen daher unabhängig von der Bauform nicht aus. Insbesondere durch 
die in den Jahren 2015/2016 erfolgten Zuzüge von Asylsuchenden waren kostengünstige Woh-
nungen wieder stärker gefragt, so dass seit dem Jahre 2010 keine Wohngebäude leerstands-
bedingt mehr abgebrochen wurden. Der Wohnungsleerstand ist zurückgegangen (im Jahr 2019 
auf 9,8%). Schwerpunkte des Leerstandes sind die Altstadt und Althaldensleben, in denen die 
städtebaulichen Strukturen erhalten werden sollen und die die Nachfrage nach Standorten für 
den Einfamilienhausbau nicht decken.  
Das integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt Haldensleben (2020) geht für einen Zeitraum 
von 10 Jahren von einem Bedarf von ca. 250 Bauplätzen für neue Einfamilienhäuser aus. Für 
diesen Umfang wird im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes eine Flächenbereit-
stellung vorzusehen sein. Im Rahmen der 4.Änderung des Flächennutzungsplanes und der Auf-
stellung des Bebauungsplanes Bülstringer Straße / Satueller Straße in der Fassung der 5.Ände-
rung hat die Stadt Haldensleben bereits westlich des jetzt vorgesehenen Plangebietes eine 
Wohnbaufläche bauplanungsrechtlich gesichert. Sie wird derzeit für eine Erschließung vorbereitet 
und soll die Errichtung von ca. 30 Einfamilienhäusern ermöglichen, um den Bedarf für 2024 und 
teilweise für das Jahr 2025 decken zu können. Parallel zur Erschließung des Gebietes soll das 
vorliegende Baugebiet bauleitplanerisch vorbereitet werden, dass sich an das Gebiet im Osten 
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anschließt. Die bauliche Entwicklung nördlich der Bülstringer Straße kann hierdurch abgerundet 
werden. 
Grundsätzlich wäre es zunächst erforderlich, die bauliche Gesamtentwicklung im Flächen-
nutzungsplan zu verankern. Aufgrund der Möglichkeit befristet bis zum 31.12.2022 Baugebiete 
für Wohngebiete, die sich an die im Zusammenhang bebaute Ortslage anschließen, im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a i.V.m. § 13b BauGB aufzustellen, soll der Überarbeitung 
des Flächennutzungsplanes vorgegriffen werden. Das Verfahren nach § 13b BauGB muss bis 
zum 31.12.2024 abgeschlossen sein. Bis zu diesem Datum wird die Überarbeitung des Flächen-
nutzungsplanes voraussichtlich noch nicht in Kraft treten. Der vorliegende Bebauungsplan soll 
daher vorab aufgestellt werden. Die vorstehenden Daten zeigen, dass der Bedarf hierfür gegeben 
ist. 

Insgesamt sind ca. 20 Einfamilienhausgrundstücke auf einer Wohnbaufläche von ca. 1,4 Hektar 
vorgesehen. Das Plangebiet eignet sich für die Erweiterung der Wohnnutzung. Es ist städtebau-
lich integriert. 
Die Aufstellung eines Bebauungsplanes ist erforderlich. Das Plangebiet wird derzeit landwirt-
schaftlich als Grünfläche genutzt. Die Fläche gehört dem Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB 
an. Für das Plangebiet müssen neue Erschließungsanlagen hergestellt und gewidmet werden. 
Hierfür ist ein Bebauungsplan eine bauplanungsrechtliche Voraussetzung.  
 
 
 
2.2. Beurteilungsrahmen, Auswahl des beschleunigten Verfahrens gemäß  

§ 13a i.V.m. § 13b BauGB zur Änderung des Bebauungsplanes 
 
Mit dem Inkrafttreten der Änderung des Baugesetzbuches vom 23.06.2021 wurde für die Ge-
meinden die Möglichkeit verlängert, befristet bis zum 31.12.2022 Bauungspläne, die dem 
Wohnen dienen, im Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen, wenn sie sich an im Zusammen-
hang bebaute Ortsteile anschließen und in den Außenbereich eingreifen. Der Satzungsbeschluss 
ist bis zum 31.12.2024 zu fassen. Hintergrund dieser befristeten Möglichkeit ist der dringende 
Wohnbedarf in vielen Städten Deutschlands. Auch in Haldensleben ist die Wohnungsnachfrage 
erheblich angestiegen. Aufgrund der umfangreichen Bautätigkeit sind in den letzten Jahren die 
Preise für Erschließungsmaßnahmen und für landschaftsplanerische Maßnahmen erheblich ge-
stiegen, so dass die Stadt Haldensleben alle Möglichkeiten der Kostenreduktion in Anspruch 
nehmen will. Hierzu gehört auch die Nutzung der Möglichkeit des Gesetzgebers zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB.  
Die Voraussetzungen des Angrenzens an den Innenbereich sind gegeben. Die Bebauung entlang 
der Bülstringer Straße gehört der im Zusammenhang bebauten Ortslage an. Westlich angrenzend 
ist der Bebauungsplan Bülstringer Straße / Satueller Straße rechtsverbindlich, der allgemeine 
Wohngebiete festsetzt. Der vorliegende Bebauungsplan dient dem Wohnen. Es werden allge-
meine Wohngebiete unter Ausschluss der ausnahmsweise zulässigen Nutzungen festgesetzt. 

Für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens sind folgende weitere Voraussetzungen zu 
prüfen. 

1) Die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs.2 BauNVO darf 10.000 m2 nicht über-
schreiten. 

2) Der Bebauungsplan darf keinem Vorhaben dienen, für das gemäß den bundes- oder landes-
rechtlichen Vorschriften eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich wäre. 

3) Eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs.6 Nr.7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter 
(Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete) muss 
ausgeschlossen werden können. 

4) Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte bestehen, dass bei 
der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung von schweren Unfällen nach § 50 
Satz 1 BImSchG zu erwarten sind. 
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Die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs.2 BauNVO ergibt sich aus den festgesetzten 
Bauflächen im Umfang von 14.014 m2 multipliziert mit der Grundflächenzahl. Die Grundflächen-
zahl wurde für Baugebiete mit 0,3 festgesetzt. Sie beträgt insgesamt 4.204 m2. Die Obergrenze 
der Zulässigkeit von Bebauungsplänen nach § 13b BauGB wird somit eingehalten. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient keinem umweltverträglichkeitsprüfungspflichtigen 
Vorhaben. Eine Betroffenheit von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete, EU 
Vogelschutzgebieten) ist nicht gegeben. Ca. 270 Meter nördlich befindet sich das FFH-Gebiet 
DE 3734-302 "Untere Ohre". Die für die Schutz- und Erhaltungsziele maßgeblichen Lebensraum-
typen und Arten sind an Gewässer gebunden. Das Plangebiet weist keine Verbindung zu Ge-
wässern oder wasserführenden Gräben zur Ohre auf. Wesentliche Auswirkungen auf das Schutz-
gebiet sind auszuschließen.  
Im Umfeld des Plangebietes befinden sich keine Betriebe, die unter die Störfallverordnung fallen. 

In Auswertung der vorstehenden Prüfungsergebnisse ist die Stadt Haldensleben zu dem Er-
gebnis gekommen, den Bebauungsplan "Wohngebiet nördlich der Bülstringer Straße" im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13a i.V.m. § 13b BauGB aufzustellen. 
 
 
 
2.3. Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes erstreckt sich auf folgende Flurstücke: 

Gemarkung: Haldensleben 
Flur:  3 
Flurstücke: 255/1 (teilweise), 256 (teilweise), 257/2 (teilweise), 259/3 (teilweise), 259/4,  
  301/4 (teilweise) 
   
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches wird gebildet durch: 

- im Norden durch eine Parallele der Nordgrenze des Flurstücks 255/3 nördlich im Abstand 
von 103 Meter (Dies entspricht der südlichen Begrenzung der gemäß der Grünlandsatzung 
der Stadt Haldensleben geschützten Flächen.) 

- im Osten von der Westgrenze der Flurstücke 1414, 1413, 271, der Nord- und Westgrenze 
des Flurstücks 259/2, der Nordgrenze des Flurstücks 259/5, der Nord- und Westgrenze des 
Flurstücks 257/3, der Westgrenze der Flurstücke 257/4 und 257/5, der geraden Fortsetzung 
der Ostgrenze des Flurstücks 257/5 über die Bülstringer Straße   

- im Süden der Nordgrenze der Flurstücke 798/403, 797/403 und 403/3 
- im Westen von einer Parallelen im Abstand von 42 Meter westlich der die Bülstringer Straße 

querenden Ostgrenze, der Süd- und Ostgrenze des Flurstücks 255/4, der Ost- und Nord-
grenze des Flurstücks 255/3 und der Ostgrenze der Flurstücke 1848, 1847,1846 und 1839 

(alle Flurstücke Flur 3, Gemarkung Haldensleben) 

An den Geltungsbereich grenzen an: 

- im Norden Grünlandflächen 
- im Osten Gärten einer Gartenanlage 
- im Süden Wohnbebauung südlich und nördlich der Bülstringer Straße 
- im Westen das Baugebiet Bülstringer Straße (allgemeine Wohngebiete) 

Beeinträchtigungen der schützenswerten Nutzung von außen sind nicht zu erwarten. 
An den Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt im Westen der Bebauungsplan Bülstringer 
Straße / Satueller Straße an, der derzeit in der Fassung der 5.Änderung rechtsverbindlich ist. Der 
Bebauungsplan setzt angrenzend allgemeine Wohngebiete fest. 
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2.4. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
 Der Flächennutzungsplan der Stadt 

Haldensleben stellt das Plangebiet 
teilweise als Wohnbaufläche, über-
wiegend aber als Fläche für die 
Landwirtschaft und als Grünfläche 
für Gärten dar. Der Bebauungsplan 
wird nicht aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt. Der 
Bebauungsplan ist gemäß § 13a 
Abs.2 Nr.2 BauGB nicht an die Dar-
stellungen des Flächennutzungs-
planes gebunden. Er kann auf-
gestellt werden, bevor der Flächen-
nutzungsplan geändert wird. Der 
Flächennutzungsplan ist redak-
tionell anzupassen. Im Verfahren ist 
zu prüfen, ob die geordnete Ent-
wicklung des Gemeindegebietes 
hierdurch nicht beeinträchtigt wird. 
Dies ist gegeben. 

 
Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan  
der Stadt Haldensleben 

[ALK / TK10 / 2/2011] © LVermGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-
anhalt.de) / A18/1-6001349/2011 

Durch den Lückenschluss zwischen 
dem westlich angrenzende Bebau-
ungsplan Bülstringer Straße / Satu-
eller Straße, den östlich angrenzen-
den Gartenanlagen handelt es sich 
unter Berücksichtigung des Bau-
gebietes Erweiterung Werderstraße 
um einen gut in die Stadtstruktur in-
tegrierten Standort. Zur Frage der 
Bedarfsdeckung wird auf den Punkt 
2.1. der Begründung verwiesen. 

 
 
 
2.5. Ziele der Raumordnung und Landesplanung  
 
Die Belange der Raumordnung und Landesplanung sind durch die Aufstellung des Bebauungs-
planes betroffen. Gemäß der Stellungnahme der obersten Landesentwicklungsbehörde ist der 
Bebauungsplan raumbedeutsam.  
Die Ziele der Raumordnung sind im Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt 
(LEP-LSA) vom 11.03.2011 und im Regionalen Entwicklungsplan (REP) vom 28.06.2006 doku-
mentiert. Weiterhin ist der 2.Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes vom 29.09.2020 ein-
schließlich des zentrale Orte Konzeptes (Anlage 1 zum Regionalen Entwicklungsplan) als in Auf-
stellung befindliche Ziele der Raumordnung zu beachten. 
Die Stadt Haldensleben wurde im LEP-LSA 2010 unter Ziffer 2.1. Z 37 als Mittelzentrum ausge-
wiesen. Mittelzentren sind als Standorte für gehobene Einrichtungen im wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und politischen Bereich und für weitere private Dienstleistungen zu sichern und zu 
entwickeln. Sie sind Verknüpfungspunkte der öffentlichen Verkehrsbedienung und sollen die Ver-
bindung zum regionalen und überregionalen Verkehr sichern. Die zentralen Orte sind unter Be-
achtung ihrer Zentralitätsstufe als Versorgungs- und Arbeitsplatzzentren, Wohnstandorte, Stand-
orte für Bildung und Kultur und Ziel- und Verknüpfungspunkte des Verkehrs zu entwickeln (LEP-
LSA 2010, Ziffer Z 28).  Gemäß Z 37 ist das Mittelzentrum der jeweils im Zusammenhang bebaute 
Ortsteil als zentrales Siedlungsgebiet der Stadt einschließlich seiner Erweiterungen im Rahmen 
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einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Das Plangebiet liegt innerhalb der Abgrenzung 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles Haldensleben einschließlich seiner Erweiterungen. 
Zentrale Orte sind unter Beachtung ihrer Zentralitätsstufe u.a. als Wohnstandort zu entwickeln 
(Z 28 LEP-LSA 2010). Aufgrund der positiven demographischen Entwicklung besteht ein Bedarf 
an weiteren Wohnbauflächen. Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Haldensleben, be-
kanntgemacht am 12.04.2013, weist aufgrund des ermittelten Bedarfs, der bis zum Jahr 2025 zu 
decken ist, neue Wohnbauflächen aus. In dieser Bedarfsermittlung ist die Stadt Haldensleben 
von einem Rückgang der Einwohner von 18.911 Einwohner im Jahr 2011 auf 16.421 Einwohner 
im Jahr 2020 ausgegangen. Die tatsächliche Entwicklung der Einwohner vollzog sich aber weit 
positiver, im Jahr 2020 lebten in der Stadt Haldensleben 19.133 Einwohner. Auf dieser Grundlage 
wurde im Integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Haldensleben (beschlossen am 
03.03.2022) eine aktuelle Berechnung für die Einwohnerentwicklung bis 2030 durchgeführt, die 
sich an der 7.regionalisierten Bevölkerungsprognose orientiert. Im Ergebnis dessen wurde ein 
Bedarf an 250 Wohnungen im Ein- und Zweifamilienhaussegment bis zum Jahr 2030 ermittelt, 
der nicht nur durch bereits bestehenden und noch nicht aufgefüllte Bebauungsplangebiete ge-
deckt werden kann. Aus diesem Grund wird der Bebauungsplan "Wohngebiet nördlich der 
Bülstringer Straße" in der Kernstadt Haldensleben aufgestellt, der die Lücke zwischen dem west-
lich angrenzenden Bebauungsplan "Bülstringer Straße / Satueller Straße" und den östlich an-
grenzenden Gartenanlagen schließen soll. Das Bebauungsplangebiet ist als städtebaulich gut 
integrierten Standort einzustufen. Da der Bebauungsplan der Deckung des Bedarfs an Wohn-
bauflächen für Ein- und Zweifamilienhäusern dient, wurde eine Vereinbarkeit mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung festgestellt. Dem Bebauungsplan "Wohngebiet nördlich der 
Bülstringer Straße" der Stadt Haldensleben stehen keine Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
entgegen. 
 
 
 
3. Rahmenbedingungen für den Bebauungsplan 
 
3.1. Lage in der Stadt, Verkehrsanschluss 
 
 Das Plangebiet liegt in der 

Stadt Haldensleben im Westen 
des zentralen Siedlungs-
bereiches. Das Gebiet wird 
über die Bülstringer Straße von 
Süden erschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
TK10 / 2/2011 © LVermGeo LSA  
(www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / 
A18/1-6001349/2011 
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3.2. Größe des Geltungsbereiches, Eigentumsstruktur, Nutzung 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist insgesamt 16.299 m2 groß. Das Plangebiet um-
fasst die geplanten Wohngrundstücke und die für die Erschließung des Wohngebietes erforder-
lichen Flächen.  
Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Im Süden auf den Flurstücken 259/4 und 
257/2 ist ein Teil einer Gartenfläche mit in das Plangebiet einbezogen. Im Süden befindet sich 
die Bülstringer Straße im Bestand. 
 
 
 
3.3. Boden und hydrologische Verhältnisse 
 
Für den Bebauungsplan ist die Tragfähigkeit des Bodens in Bezug auf die geplante Nutzung 
relevant. Gemäß den allgemeinen geologischen Verhältnissen stehen im Plangebiet Sand-Rost-
erden aus schwach humosem bis kiesigem Sand an. Diese weisen eine gute Wasserdurch-
lässigkeit auf. Vom tieferen geologischen Untergrund ausgehende, durch Subrosion bedingte 
Beeinträchtigungen der Geländeoberfläche sind dem Landesamt für Geologie und Bergwesen 
am geplanten Standort nicht bekannt. Für das Errichten von Neubauten wird empfohlen, eine 
standortkonkrete Baugrunduntersuchung nach DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 durchführen zu 
lassen. 
Die Grundwasseroberfläche wurde im benachbarten, westlich angrenzenden Baugebiet mit 1,1 
bis 2 Meter unter der Geländeoberfläche festgestellt. 
Um Vernässungsprobleme zu vermeiden wird empfohlen, im Rahmen von Baugrundunter-
suchungen, standortkonkrete Untersuchungen der möglichen Versickerungsfähigkeit des Unter-
grundes auf der Grundlage der DWA-A138 durchzuführen. Auf die zu erwartenden geologisch- / 
hydrogeologischen Verhältnisse, die damit verbundenen Versickerungsbedingungen und die not-
wendigen Untersuchungen zur Klärung der Untergrundverhältnisse wird hingewiesen. Ein 
Niederschlagswasserbeseitigungskonzept ist für das geplante Vorhaben erforderlich und im 
Rahmen der Erschließungsplanung zu erstellen. 
 
bergbauliche Belange   

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Bergwerkseigentumsfeldes Zielitz I Nr.III-A-d-
613/90/1007. Rechtsinhaber des Bergbaufeldes ist die K+S Minerals and Agriculture GmbH. Zur-
zeit findet unterhalb des Plangebietes noch kein Bergbau statt.  
Entsprechend § 110 ff des Bundesberggesetzes vom 13.08.1980 wird eine Anpassung an die 
aus dem untertägigen Abbau resultierenden Deformationen gefordert. Im Verlauf des fort-
schreitenden untertägigen Abbaus ist über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten mit Ab-
senkungen bis max. 0,5m ± 50 % zu rechnen, die sich in Abhängigkeit vom erreichten Abbau-
stand langsam, gleichmäßig und großflächig ausbilden. Die daraus resultierenden Schieflagen 
werden max. 2 mm/m, die Längenänderungen (erst Zerrungen, dann Pressungen) max. 1 mm/m 
betragen. Der minimale Krümmungsradius ist bei Erreichen der maximalen Verformungswerte 
größer als 20 km. Die nachfolgend bis zur Endsenkung auftretenden Deckgebirgsdeformationen 
bewegen sich in ihrer Größe am Rand der Nachweisgrenze und haben grundsätzlich keine berg-
schadenskundliche Bedeutung. Bei Berücksichtigung der zu erwartenden Deformationswerte bei 
der Projektierung und bei der Bauausführung sind Beeinträchtigungen der Vorhaben im Plan-
gebiet weitestgehend auszuschließen. 
 
Bodenbelastungen 

Bodenbelastungen sind im Plangebiet nicht bekannt. 
 
archäologische Belange 

Aus Sicht des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie bestehen aufgrund der topo-
graphischen Situation bzw. der naturräumlichen Gegebenheiten an der Ohre sowie analoger 
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Gegebenheiten vergleichbarer Siedlungsregionen begründete Anhaltspunkte, dass bei Boden-
eingriffen bei dem Bauvorhaben bislang unbekannte Bodendenkmale entdeckt werden. Das Vor-
haben befindet sich im so genannten Altsiedelland. In der Umgebung kamen bei Bodeneingriffen 
zahlreiche Kulturdenkmale der Jungsteinzeit, der Bronzezeit, der Eisenzeit, des Mittelalters und 
der Neuzeit zutage. Unmittelbar westlich des Vorhabens kamen bei archäologischen Unter-
suchungen in den Jahren 2021 und 2022 (1. und 2.Dokumentationsabschnitt) im Vorfeld der 
Erschließung eines Wohngebiets archäologische Befunde aus der Jungsteinzeit und Bronzezeit 
zum Vorschein. Neben Siedlungsresten wurden Bestattungen eines jungsteinzeitlichen Brand-
gräberfelds der Schönfelder Kulturgruppe dokumentiert. Es ist davon auszugehen, dass sich 
Siedlungen und Gräberfeld in östliche Richtung fortsetzten. Zahlreiche Beobachtungen haben 
innerhalb der letzten Jahre gezeigt, dass aus Luftbildbefunden, Lesefunden etc. nicht alle archä-
ologischen Kulturdenkmale bekannt sind und nicht bekannt sein können. Vielmehr werden diese 
oftmals erstmals bei invasiven Eingriffen erkannt.  
Das Landesamt weist darauf hin, dass gemäß § 2 in Verbindung mit § 18 Abs.1 DenkmschG LSA 
ein Denkmal ipso iure und nicht durch einen Verwaltungsakt entsteht. Alle Kulturdenkmale ge-
nießen gemäß § 14 Abs.1 und § 14 Abs.2 Gleichbehandlung. Die denkmalrechtliche Genehmi-
gung ist ein mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt. Um die Grundlage für eine denkmalrechtliche 
Genehmigung zu schaffen und die Vorgaben für die Dokumentation zu ermöglichen, muss aus 
facharchäologischer Sicht den Baumaßnahmen ein fachgerechtes und repräsentatives 
Dokumentationsverfahren (1.Dokumentationsabschnitt) vorgeschaltet werden.  Im Anschluss ist 
zu prüfen, ob dem Bauvorhaben aus facharchäologischer Sicht zugestimmt werden kann – vor-
aussichtlich nur unter der Bedingung, dass entsprechend § 14 Abs.9 eine fachgerechte archäo-
logische Dokumentation nach den derzeitig gültigen Standards des Landesamtes für Denkmal-
pflege und Archäologie LSA durchgeführt wird (Sekundärerhaltung). Die Ausführungen zur 
erforderlichen archäologischen Dokumentation (Geländearbeit mit Vor- und Nachbereitung, 
restauratorischer Sicherung, Inventarisierung) sind in Form einer schriftlichen Vereinbarung 
zwischen dem Bauherrn und dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie LSA ab-
zustimmen. Dabei gilt für die Kostentragungspflicht entsprechend DenkmSchG das Verursacher-
prinzip (vgl. zu Kosten archäologische Dokumentation Verwaltungsvorschriften vom 17.05.2021). 
 
Überschwemmungsgebiete   

Das Plangebiet befindet sich außerhalb des Überschwemmungsgebietes der Ohre, dass mit Ver-
ordnung vom 17.12.2013 neu festgelegt wurde. Gemäß den Hochwasserrisikokarten ist die 
Fläche nicht Bestandteil von Gebieten, in denen ein Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit 
zu erwarten ist (HQ200 Gebiete). 
 
Wasserschutzgebiete   

Das gesamte Plangebiet befindet sich in der Schutzzone III des Wasserschutzgebietes (WSG) 
des Wasserwerkes Haldensleben gemäß Schutzgebietsverordnung des Landkreises Börde vom 
01.03.2018. Die Verbote und Genehmigungsvorbehalte der vorgenannten Verordnung sind zu 
beachten, sie sind in Anlage 1 zur Begründung angeführt. Für die Wohnbebauung besonders 
relevant ist das Verbot von Tiefenbohrungen zur Gewinnung von Erdwärme.  

Folgende Sachverhalte sind zu beachten: 

- Wenn im Plangebiet Brunnen (zum Beispiel zur Gartenbewässerung) errichtet werden sollen, 
ist die notwendige Bohrung unabhängig vom baurechtlichen Verfahren nach der Schutz-
gebietsverordnung bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Börde zu beantragen.  

- Wenn im Rahmen der Baumaßnahmen bauzeitliche Grundwasserabsenkungen notwendig 
werden (zum Beispiel für Fundamentbau) sind diese unabhängig vom baurechtlichen Ver-
fahren gemäß § 8-10 Wasserhaushaltsgesetz bei der unteren Wasserbehörde des Land-
kreises Börde zu beantragen. 

- Aufgrund der geringen Geschütztheit des Grundwassers des ersten Grundwasserleiters sind 
bei sämtlichen Handlungen und Maßnahmen die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 5 
WHG in besonderem Maße zu beachten. 
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- Bei Gewässerbenutzungen im Plangebiet, insbesondere bei Entnahmen, ist auf mögliche 
Verunreinigungen des zutage geförderten Wassers gegebenenfalls auch nutzungsbezogen 
zu achten. 

 
Kampfmittel 

Das Rechtsamt Sachgebiet Ordnung und Sicherheit des Landkreises Börde wurde für die Flur-
stücke 255/1, 256, 257/2, 259/3, 259/4, 1106/301 der Flur 3 in der Gemarkung Haldensleben kein 
Verdacht auf eine Kampfmittelbelastung festgestellt. Somit ist bei Maßnahmen an der Oberfläche 
sowie bei Tiefbauarbeiten oder sonstigen erdeingreifenden Maßnahmen im Planbereich nicht 
zwingend mit dem Auffinden von Kampfmitteln zu rechnen. Hinderungsgründe, die durch einen 
Kampfmittelverdacht begründet sein könnten, liegen nicht vor. Da ein Auffinden von Kampfmitteln 
bzw. Resten davon nie hinreichend sicher ganz ausgeschlossen werden kann, wird auf die Mög-
lichkeit des Auffindens von Kampfmitteln und auf die Bestimmungen der Gefahrenabwehrver-
ordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (KampfM-GAVO) vom 20.04.2015 
(GVBI. LSA Nr.8/2015, S.167 ff.) hingewiesen. 
 

Satzung der Stadt Haldensleben über geschützte Landschaftsbestandteile 

Das Plangebiet grenzt an das geschützte Gebiet der "Satzung der Stadt Haldensleben zur Siche-
rung von Grünlandflächen in der Ohreniederung als geschützte Landschaftsbestandteile" in der 
Fassung der 2.Änderung vom 30.10.2003 an. Der ursprünglichen Absicht des Erschließungs-
trägers auch geschützte Flächen über eine Befreiung aus dem Satzungsbereich herauszulösen 
und in den Geltungsbereich einzubeziehen, wurde durch die Stadt Haldensleben nicht gefolgt. 
Geschützte Grünlandflächen sind somit von der Planung nicht betroffen. 
 
 
 
4. Begründung der Festsetzungen des Bebauungsplanes 
 
4.1. Art der baulichen Nutzung 
 
allgemeine Wohngebiete 

Das Plangebiet wurde entsprechend der Zielsetzung überwiegend Einfamilienhäuser zu er-
richten, als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend 
dem Wohnen. Die festgesetzte Art der baulichen Nutzung fügt sich in die durch Wohngebäude 
geprägte Umgebung ein. Die Festsetzung von reinen Wohngebieten ist im Plangebiet nicht erfor-
derlich, da reine Wohngebiete allein auf die Wohnnutzung ausgerichtet sind und damit eine Ver-
bindung von Wohnen und Arbeiten nicht ermöglichen. Gleichwohl eignen sich für den Standort 
nicht die in § 4 Abs.3 BauNVO in allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen 

- Betriebe des Beherbergungswesens 
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
- Anlagen für Verwaltungen  
- Gartenbaubetriebe 
- Tankstellen. 

Sie widersprechen aufgrund ihrer Größe und ihres Flächenbedarfs dem Planungsziel in dem 
Plangebiet vorrangig Wohnnutzung anzusiedeln. Ebenso ist der mit diesen Nutzungen verbun-
dene Zufahrtsverkehr, für die vorgesehenen Erschließungsanlagen als Mischverkehrsflächen un-
verträglich. Diese Nutzungen wurden daher aus der Zulässigkeit ausgeschlossen. 
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4.2. Maß der baulichen Nutzung  
 
Das Maß der baulichen Nutzung wurde entsprechend der vorgesehenen Bauform von Ein-
familienhäusern mit 0,3 festgesetzt. Dies sichert die angestrebte aufgelockerte Bebauung. 
Für die Einfamilienhausbebauung wurde die Zweigeschossigkeit zugelassen, da aktuell als 
Wohnform neben dem traditionellen Einfamilienhaus mit einem Vollgeschoss und dem Dachge-
schoss als Nichtvollgeschoss die sogenannte Stadtvilla mit zwei Vollgeschossen ohne ausge-
bautes Dachgeschoss nachgefragt wird. Um eine extensive Ausnutzung dieser Festsetzung 
durch weitere Nichtvollgeschosse oberhalb des Obergeschosses zu vermeiden, wurde festge-
setzt, dass Wohn- und Aufenthaltsräume oberhalb des zweiten Geschosses unzulässig sind. Die 
Geschossflächenzahl für die zweigeschossigen Bauflächen wurde mit dem Doppelten der Grund-
flächenzahl festgesetzt. 
Die vorstehenden Festsetzungen werden durch die Festsetzung der Firsthöhe bzw. der 
maximalen Höhe der baulichen Anlagen ergänzt. Diese wurde mit 10 Metern festgelegt. 
Zielsetzung der Festsetzung ist es zu sichern, dass auf diesen Flächen keine ortsbildunverträglich 
hohen Gebäude entstehen. 
 
 
 
4.3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
  
Im Plangebiet wurde als Bauweise die Einzel- oder Doppelhausbauweise festgesetzt, wie dies 
der beabsichtigten Einfamilienhausbebauung entspricht. Die Festsetzung wird durch die 
Beschränkung der zulässigen Wohnungen pro Gebäude (vergleiche Punkt 4.4.) ergänzt.  
Die überbaubaren Flächen wurden so festgesetzt, dass eine hohe Flexibilität der Bebauung ge-
währleistet ist. Generell wurde ein Abstand der überbaubaren Fläche von 3 Metern zu den 
Straßen und den Flächen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten sind, festgesetzt. 
Dieser soll gewährleisten, dass vor den Gebäuden Vorgärten entstehen. Dies ist für eine 
Einfamilienhausbebauung ausreichend. 
 
 
 
4.4. Begrenzung der Anzahl der zulässigen Wohnungen pro Gebäude 
 
Planungsziel für den Bebauungsplan ist die Anlage eines Einfamilienhausgebietes, welches sich 
in die nähere Umgebung einfügt. Bei einer Einzelhaus- und Doppelhausbebauung sind Gebäude 
mit seitlichem Grenzabstand jedoch auch mit mehreren Wohnungen zulässig. Eine Eingrenzung 
auf Einfamilienhäuser wird damit nur durch die Begrenzung der Anzahl der Wohnungen in den 
Gebäuden wirksam erreicht. Die Anzahl der Wohnungen wurde auf maximal zwei Wohnungen 
pro Einfamilienhaus beschränkt. Dies ermöglicht Einliegerwohnungen in den Einfamilienhäusern, 
wie dies für ein Mehrgenerationenwohnen sinnvoll ist. Bei Doppelhäusern ist nur eine Wohnung 
je Doppelhaushälfte zulässig, dies addiert sich zu zwei Wohnungen im Doppelhaus insgesamt. 
Hierdurch werden größere Wohngebäude vermieden.  
 
 
 
4.5. Straßenverkehrsflächen 
 
Zur Erschließung der Baugrundstücke ist die Festsetzung von Straßenverkehrsflächen erforder-
lich. Die Haupterschließung des Baugebietes soll durch einen Anschluss an die Bülstringer 
Straße erfolgen. Der Einmündungsbereich der Bülstringer Straße ist als öffentliche Straße in den 
Geltungsbereich einbezogen. Von der Bülstringer Straße aus erschließt eine Straßenverkehrs-
fläche das Baugebiet von Süden. Sie endet im Norden in einem Wendehammer, der für das drei-
achsige Müllfahrzeug dimensioniert wurde. Es ist vorgesehen die Straße als Privatstraße zu 
errichten. Für die Straße ist ein Ausbau als Mischverkehrsfläche mit einer Breite von 5,5 Metern 
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vorgesehen. Hinzu kommen Randstreifen von 0,25 und 0,5 Meter Breite. Die Straßenraumbereite 
beträgt insgesamt 6,25 Meter. Durch die Straßenverkehrsfläche kann eine geordnete Er-
schließung des Plangebietes gesichert werden. 
 
 
 
4.6. Flächen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten sind 
 
Im Plangebiet wurden abgehend von der Erschließungsstraße Flächen festgesetzt, die mit Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der Hinterlieger zu belasten sind. Eine Festsetzung als 
Verkehrsanlage ist für diese untergeordneten Zufahrtsbereiche nicht erforderlich. Die festge-
setzte Breite von 4,6 Meter ermöglicht eine Ausbaubreite von 4 Meter, wie sie für die Zuwegungen 
erforderlich ist, von denen seitlich auf die Grundstücke eingebogen werden soll. Die Müllabfuhr 
wird die Zuwegungen nicht anfahren. Es wurden daher Müllstandorte an der Straßenverkehrs-
fläche festgesetzt. 
 
 
 
4.7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und  
 Landschaft 
 
Im Plangebiet wurde festgesetzt, dass Stein-, Kies-, Splitt- und Schottergärten oder -schüttungen 
unzulässig sind. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (z.B. Vlies, Folien) sind 
nur zur Anlage von dauerhaft mit wassergefüllten Gartenteichen zulässig. Stein- oder Schotter-
gärten wirken sich negativ auf die ökologische Vielfalt aus. Sie bieten keinen Lebensraum für 
Bienen und Insekten. Weiterhin führen die aufgeheizten Steine im Sommer zu zusätzlichen Über-
wärmungen und wirken sich negativ auf das Stadtklima aus. Sie werden daher aus der Zulässig-
keit ausgeschlossen. 
 
 
 
4.8. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen  
 Bepflanzungen 
 
Zur Verminderung von Eingriffen in das Landschaftsbild wurde an der Nordgrenze des Plange-
bietes eine Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen in 
einer Breite von 2 Metern gegenüber der offenen Landschaft festgesetzt. Auf der Fläche soll eine 
landschaftsgerechte Hecke angepflanzt und dauerhaft erhalten werden. Die zeichnerische Fest-
setzung im Bebauungsplan wird durch eine textliche Festsetzung zur Art der Hecke ergänzt. Die 
Hecke soll das Plangebiet in das Landschaftsbild einbinden. 
 
 
 
4.9. Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung baulicher Anlagen 
 
Gemäß § 85 Abs.1 Nr.1 BauO LSA können die Städte örtliche Bauvorschriften erlassen, wenn 
dies für die Weiterentwicklung einer schon vorhandenen und besonders gestalteten Ortslage er-
forderlich ist und die Gemeinde/Stadt diese Vorgaben bei der Gestaltung im öffentlichen Ver-
kehrsraum berücksichtigt oder um den besonderen Charakter oder die Gestaltung des Ortsbildes 
und der Baukultur zu regeln (Gestaltungssatzung). In der Bauvorschrift können besondere An-
forderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen, Werbeanlagen und Warenautomaten 
zur Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern festgelegt werden. Das vorliegende Plangebiet 
nördlich der Bülstringer Straße umfasst ein städtebaulich integriertes Gebiet, dessen Gestaltung 
durch offen gestaltete Gartengrundstücke geprägt werden soll. 
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Zunehmend ist die Tendenz zu verzeichnen, dass Bauherren ihre Grundstücke durch bis zu 
2 Meter hohen Betonsteinelementen oder Wänden aus Gabionen einfrieden. Diese prägen den 
Straßenraum und das Ortsbild. Dies widerspricht den Zielen der Stadt Haldensleben zur Ge-
staltung eines offenen Baugebietes und dem Gartenstadtgedanken. Zur Sicherung der orts-
gestalterischen Ziele wird bestimmt, dass Einfriedungen zur Straße grundsätzlich nicht höher als 
1,3 Meter betragen sollen. Diese Höhe trägt dem Bedürfnis der Anwohner zur Sicherung des 
Eigentums Rechnung und ermöglicht den Auslauf von Hunden auf dem Grundstück. 
Weiterhin wird festgesetzt, dass nur transparente Einfriedungen mit Hecken hinterpflanzt oder 
Hecken zulässig sind. Als transparent im Sinne der Satzung sind Einfriedungen zu bezeichnen, 
deren Öffnungsanteil mindestens 50% beträgt. Unzulässig sind Einfriedungen aus geschlos-
senen Betonelementen, Gabionen und Zäune mit Kunststoffeinlagen. 
 
 
 
5. Durchführung des Bebauungsplanes 
 Maßnahmen - Kosten 
 
Die Durchführung des Bebauungsplanes erfordert: 

- die Herstellung der privaten Erschließungsanlage nach einer Erschließungsplanung 
- den Anschluss an die Netze der Ver- und Entsorgung 
- eine geordnete Niederschlagswasserbeseitigung auf Grundlage der Erschließungsplanung  

Die Durchführung und Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch einen Erschließungsträger mit 
dem die Stadt Haldensleben einen Erschließungsvertrag schließt. Der Stadt Haldensleben ent-
stehen mit der Aufstellung des Bebauungsplanes keine Kosten. 
 
 
 
6. Auswirkungen des Bebauungsplanes auf öffentliche Belange 
 
6.1. Erschließung 
 
Die Belange des Verkehrs, des Post- und Fernmeldewesens, der Versorgung, insbesondere mit 
Energie und Wasser, der Abfallentsorgung und der Abwasserbeseitigung (§ 1 Abs.6 Nr.8 BauGB) 
sowie die Sicherung der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (§ 1 Abs.6 Nr.1 BauGB) erfordern für 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes, 
 

• eine den Anforderungen genügende Verkehrserschließung 
• den Anschluss an die zentrale Wasserversorgung, an das Elektrizitätsnetz und an das Fern-

meldenetz 
• die Erreichbarkeit für die Müllabfuhr und die Post 
• eine geordnete Oberflächenentwässerung der privaten Grundstücke und 
• einen ausreichenden Feuerschutz. 

Dies kann gewährleistet werden. 
 
Verkehrserschließung 

Die vorgesehene verkehrliche Erschließung wurde bereits unter Punkt 4.5. und 4.6. dargelegt. 
Durch die Anlage der Erschließungsstraße kann eine geordnete Erschließung gesichert werden. 
Bemessungsfahrzeug für die Wendeanlage ist das dreiachsige Müllfahrzeug. 
Stellplätze sind auf den Baugrundstücken nach Maßgabe der Stellplatzsatzung vorzusehen. Im 
Bereich der Zufahrt zum Baugebiet sind 6 öffentliche Stellplätze vorgesehen. Dies entspricht bei 
ca. 20 Grundstücken einem Schlüssel von 0,3 Stellplätzen je Grundstück. 
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Ver- und Entsorgung 

Träger der Wasserversorgung sind die Stadtwerke Haldensleben (SWH). Das Wasserversor-
gungsnetz muss entlang der Erschließungsstraße erweitert werden. Im Rahmen der Er-
schließung mit Trinkwasser ist die Gewährleistung des Grundschutzes an Löschwasser zu be-
achten. Dieser beträgt nach DVGW Arbeitsblatt W405 für die kleine Gefahr der Brandausbreitung 
48 m3/h. Die Abstimmungen mit den Stadtwerken Haldensleben erfolgen im Verfahren nach § 4 
Abs.2 BauGB. 

Träger der Elektrizitätsversorgung sind die Stadtwerke Haldensleben (SWH). Das Plangebiet 
muss an das Elektroenergieversorgungsnetz angeschlossen werden. Die Abstimmungen mit den 
Stadtwerken Haldensleben erfolgen im Verfahren nach § 4 Abs.2 BauGB. 

Träger der Gasversorgung sind die Stadtwerke Haldensleben. Ein Konzept zur Wärmeversor-
gung für das Plangebiet liegt derzeit noch nicht vor. Aufgrund der derzeit bevorzugten Beheizung 
der Gebäude mit Wärmepumpen wird geprüft, ob eine Gasversorgung erforderlich ist. 

Das Telekommunikationsnetz in der Stadt Haldensleben wird überwiegend durch die Deutsche 
Telekom Technik GmbH betrieben. Im Plangebiet sind noch keine Telekommunikationsleitungen 
vorhanden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordi-
nierung der Baumaßnahmen ist es notwendig, die Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, 
anzuzeigen.  
Die Deutsche Telekom Technik GmbH macht darauf aufmerksam, dass eine Versorgung des 
Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Aus-
nutzung der Vorteile einer koordinierten Erschließung und einer ausreichenden Planungssicher-
heit gewährleistet ist. Im Straßenraum sind im Rahmen der Erschließung Trassen mit einer 
Leitungszone in einer Breite von 0,3 Meter zur Unterbringung der Telekommunikationsleitungen 
vorzusehen. 

Träger der Abfallbeseitigung ist der Landkreis Börde. Die Restbehälter sind am Abfuhrtag an der 
Straße bereitzustellen. Das Plangebiet ist durch die Müllabfuhr befahrbar. 

Träger der Schmutzwasserbeseitigung ist der Abwasserverband "Untere Ohre" Haldensleben.  
Für die Entsorgung des Schmutzwassers zur Verbandskläranlage Hillersleben ist in der Bülstrin-
ger Straße ein Mischwasserkanal DN 300 bis 500 mit einer Tiefenlage im Kreuzungsbereich mit 
der Planstraße von ca. 2,3 Meter vorhanden, so dass das Schmutzwasser der ausgewiesenen 
Wohnbauflächen mehrheitlich im Freigefällekanal, in Abhängigkeit von den örtlichen Höhenver-
hältnissen, in südlicher Richtung zur Bülstringer Straße entwässern kann. Hierzu ist im Zuge der 
inneren Erschließung des Plangebietes ein Schmutzwasserkanal DN 200 durch Neubau im 
Mindestgefälle an das vorhandene Mischsystem anzuschließen. Für den nördlichen Bereich der 
ausgewiesenen Wohngebietsflächen ist gegebenenfalls eine Entsorgung des Schmutzwassers 
über separate Hauspumpwerke notwendig. Eine belastbare Aussage kann erst nach dem Vor-
liegen von entsprechenden Planungsgrundlagen einer Entwässerungsplanung, insbesondere 
eines Geländehöhenprofils, getroffen werden. 
Die neuerschlossenen Grundstücke unterliegen der Beitragspflicht, somit ist ein Abwasserbeitrag 
für die zentrale Schmutzwasserentsorgung durch den Verband zu erheben. Die Kosten für die 
Grundstücksanschlüsse sind gemäß den Satzungsfassungen des Verbandes vom Grundstücks-
eigentümer bzw. vom Erschließungsträger zu tragen. 

Träger der Niederschlagswasserabführung ist der Abwasserverband "Untere Ohre" Haldens-
leben. Die Entsorgung des abflusswirksamen Niederschlagswassers im Plangebiet ist mittels 
Versickerung einer zentralen Ableitung vorzuziehen und obliegt den Grundstückseigentümern. 
Die vorhandenen abwassertechnischen Anlagen des Abwasserverbandes sind unabhängig dem 
Vorgenannten für die zentrale Entsorgung des Niederschlagswassers aus dem Plangebiet unge-
eignet, da das Mischsystem im Zusammenhang mit der vorhandenen hydraulischen Auslastung 
keine weiteren Zuflüsse aufnehmen kann. Um das anfallende Niederschlagswasser der Straßen-
verkehrs- und Wohnbauflächen geordnet entsorgen zu können, ist ein Niederschlagswasserbe-
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seitigungskonzept im Rahmen der Erschließungsplanung zu erarbeiten. Aus Sicht des Abwas-
serverbandes ist neben einer möglichen Versickerung auch die zentrale Ableitung des Nieder-
schlagswassers über den östlich vom Erschließungsgebiet verlaufenden Vorfluter "Graben zum 
Pfefferbreitengraben (K32a)" zu untersuchen. Abhängig vom möglichen Verlauf der Leitungen ist 
gegebenenfalls eine grundbuchrechtliche Leitungssicherung zu erwirken. Die weiteren Ab-
stimmungen mit dem Abwasserverband "Untere Ohre" erfolgen im Rahmen der Erschliessungs-
planung. Soweit eine zentrale Ableitung des Niederschlagswassers vorgesehen wird, entstehen 
hierfür Abwasserbeiträge. 
 
 
 
6.2. Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes hat Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes 
sowie des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege (§ 1 Abs.6 Nr.7 BauGB). 

Der Bebauungsplan wird im Verfahren gemäß § 13a Abs.1 Nr.1 i.V.m. § 13b BauGB aufgestellt. 
Gemäß § 13a Abs.2 Nr.1 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren die Vorschriften des § 13 
Abs.2 und 3 Satz 1 BauGB. § 13 Abs.3 Satz 1 BauGB legt fest, dass eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs.4 BauGB nicht durchgeführt wird und vom Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen 
wird. Die vorliegende Aufstellung des Bebauungsplanes "Wohngebiet nördlich der Bülstringer 
Straße" der Stadt Haldensleben ist damit nicht umweltprüfungspflichtig. 
Belange von Natur und Landschaft 

Im beschleunigten Verfahren gilt in Verbindung mit § 13b BauGB bis zu einer Grundfläche von 
10.000 m2, dass gemäß § 13a Abs.2 Nr.4 BauGB Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Be-
bauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs.3 Satz 6 BauGB als bereits vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig anzusehen sind. Der vorliegende Bebauungs-
plan fällt unter diese Regelung, dies bedeutet jedoch nicht, dass die Belange des Schutzes von 
Boden, Natur und Landschaft nicht zu berücksichtigen sind. 
Der vorliegende Bebauungsplan beplant Flächen, die unversiegelt und daher von allgemeiner 
Bedeutung sind. Hierdurch entsteht ein erheblicher Eingriff in das Schutzgut Boden. Die Stadt 
Haldensleben hat wie bereits angeführt, alle Innenstadtpotentiale untersucht. Für den Ein-
familienhausbau geeignete Grundstücke stehen nicht in erforderlichen Umfang zur Verfügung. 
Aufgrund der verstärkten Nachfrage nach der Wohnform des Einfamilienhauses bei deutlichem 
Rückgang der Nachfrage nach Wohnungen in Geschosswohnungsbauten ist eine Siedlungs-
expansion auch bei nur gering anwachsender Einwohnerentwicklung erforderlich, da die Wohn-
dichte in Einfamilienhausgebieten geringer ist als in Gebieten mit Geschosswohnungsbau. Die 
Nachfrage nach Grundstücken muss am Standort Haldensleben gedeckt werden, um eine Ab-
wanderung von Einwohnern in die umliegenden Gemeinden zu verhindern. Hierfür ist der Eingriff 
in die landwirtschaftlich genutzten Flächen erforderlich. Für die Schutzgüter des Arten- und Bio-
topschutzes und des Landschaftsbildes hat das Plangebiet nur eine allgemeine Bedeutung. 
Durch die festgesetzten Heckenanpflanzungen können die Eingriffe in diese Schutzgüter ge-
mindert werden. 
 
Belange des Artenschutzes 

Die Belange des Artenschutzes sind im Plangebiet in Bezug auf den faunistischen Artenschutz 
betroffen. Gemäß § 44 Abs.5 BNatSchG nach Gemeinschaftsrecht oder durch besondere Schutz-
verordnung geschützte Pflanzen sind aufgrund der kartierten Biotoptypen im Plangebiet nicht zu 
erwarten. 
Das Plangebiet bietet in den Intensivgrünlandflächen Bereiche, die sich als Brutstätten für boden-
brütende Vögel eignen. Diese unterliegen als europäische Vogelarten dem Schutz des § 44 Abs.5 
BNatSchG. Eine Beseitigung aktiv brütender Gelege ist unzulässig. Dies kann vermieden werden, 
wenn die Baufreimachung ausschließlich außerhalb der Brut- und Setzzeiten bodenbrütender 
Vögel erfolgt. Eine Beseitigung der Gehölze (Obstbäume) in den Gartenbereichen ist nur im Zeit-
raum vom 01.Oktober bis zum 28.Februar zulässig.  
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Brutmöglichkeiten für bodenbrütende Arten bestehen auf den Grünlandflächen der Ohreaue in 
ausreichendem Umfang, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische 
Funktion der vom Eingriff betroffenen Ruhe- und Fortpflanzungsstätten im Sinne des § 44 Abs.5 
Nr.3 BNatSchG im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Es ist daher kein un-
zulässiger Eingriff in artenschutzrechtliche Belange zu erwarten, wenn Baufreimachung des Ge-
ländes im Zeitraum vom 01.Oktober bis zum 28.Februar erfolgt. 
 
Belange des Gewässerschutzes 

Im Plangebiet geht es um die Reinhaltung des Grundwassers. Oberflächengewässer sind nicht 
betroffen. Das Plangebiet ist derzeit Bestandteil von Trinkwasserschutzgebieten. 
Das Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung wird aus den Gründen des Flurabstandes des 
oberen Grundwasserleiters und der Eigenart der den Grundwasserleiter überdeckenden Boden-
schichten als mittel eingestuft. Erhebliche Beeinträchtigungen des Grundwassers sind nicht zu 
erwarten. 
Zur Reinhaltung der Gewässer muss das anfallende Schmutzwasser gereinigt werden. Dies ist 
durch den Anschluss des Plangebietes an die zentrale Schmutzwasserkanalisation gewährleistet. 
 
Belange der Abfallbeseitigung 

Im Interesse des Umweltschutzes ist eine geordnete Beseitigung der im Plangebiet entstehenden 
Abfälle erforderlich. Dies ist durch den Anschluss an die zentrale Abfallbeseitigung des Land-
kreises Börde gewährleistet. Sonderabfälle, die der Landkreis nach Art und Menge nicht mit den 
in Haushalten anfallenden Abfällen entsorgen kann, sind gesondert zu entsorgen. 
 
Belange der Luftreinhaltung 

Im Interesse des Umweltschutzes müssen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen (§ 3 Abs.4 BImSchG) vermieden werden. Die Aufstellung des Bebauungsplanes hat 
keine wesentlichen Auswirkungen auf die Belange der Luftreinhaltung. 
 
Belange des Immissionsschutzes 

Im Interesse des Umweltschutzes müssen schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm 
(§ 3 Abs.1 und 2 BImSchG) vermieden werden.  
Das Plangebiet ist nicht erkennbar erheblichen Lärmeinwirkungen von außen ausgesetzt. 
 
 
 
6.3. Belange der Landwirtschaft 
 
Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich als Grünlandfläche genutzt. Mit der Bebauung er-
folgt eine Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen. Die Belange der Landwirtschaft werden 
hierdurch beeinträchtigt. 
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten weist darauf hin, dass es durch Wohn-
bebauungen an Ortsrändern mit angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen regelmäßig 
zu Konflikten kommt. Es ist mit Konfliktpotenzial, ausgelöst durch die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung der angrenzenden Flächen, zu rechnen. Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigung durch 
Landmaschinen bei Bestellungs-, Dünge- und Erntearbeit, auch an den Wochenenden, Feier-
tagen und in den Abend- und Nachtstunden sind zu dulden. Hierauf wird hingewiesen. 
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7. Auswirkungen des Bebauungsplanes auf private Belange   
 
Private Belange umfassen im vorliegenden Fall  
 

• auf der Fläche im Plangebiet: 
− das Interesse an der Realisierung einer Bebauung 
 

• auf den an das Plangebiet angrenzenden Flächen: 
− das Interesse an der Erhaltung von Vorteilen, die sich aus einer bestimmten Wohnlage er-

geben 
− das Interesse an der Störungsfreiheit von vorhandenen Wohnnutzungen 
 
Die Interessen der Grundstückseigentümer im Plangebiet werden durch den Bebauungsplan ge-
fördert. Die an das Plangebiet westlich angrenzenden Gartengrundstücke werden nicht er-
kennbar beeinträchtigt.  
Für die südlich angrenzenden Grundstücke wird sich das Wohnumfeld verändern. Ein ehemaliger 
Freibereich wird zu einem Baugebiet. Erhebliche Beeinträchtigungen entstehen hierdurch nicht. 
Aufgrund der Lage des Baugebietes im Norden sind die Belange der Besonnung der Grundstücke 
im Bestand nicht betroffen.  
Erhebliche Beeinträchtigungen privater Belange sind nicht zu erwarten. 
 
 
 
8. Abwägung der betroffenen öffentlichen und privaten Belange   
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Wohngebiet nördlich der Bülstringer Straße" in der Stadt 
Haldensleben dient den Belangen der Wohnbedürfnisse und der Eigentumsbildung weiter Kreise 
der Bevölkerung (§ 1 Abs.6 Nr.2 BauGB). Durch die Planung werden Flächen für ca. 25-30 Ein-
familienhäuser geschaffen. Die Belange einer geordneten Erschließung werden beachtet. 
Die Belange von Natur und Landschaft werden beeinträchtigt. Der Bebauungsplan greift in 
Flächen ein, deren Bodenfunktion derzeit kaum beeinträchtigt ist und die unversiegelt sind. Eine 
Kompensation findet im Rahmen der Befreiung von der Grünlandsatzung der Stadt Haldensleben 
statt. Die Belange der Landwirtschaft werden beeinträchtigt. Die Belange des Immissions-
schutzes werden beachtet. 
Insgesamt rechtfertigen die Belange der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und der Wunsch 
nach Eigentumsbildung die Aufstellung des Bebauungsplanes und die Beeinträchtigung der Be-
lange des Bodenschutzes und der Landwirtschaft. 
 
 
 
9.  Flächenbilanz 
 
Gesamtfläche des Plangebietes       16.299 m2 

allgemeine Wohngebiete       14.014 m2 
davon Flächen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten sind    803 m2 

Straßenverkehrsflächen Bestand            781 m2 
Straßenverkehrsflächen neu           1.504 m2

  
 
Haldensleben, März 2023 
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Anlage 1 
 
Schutzgebietsverordnung des Landkreises Börde zur Schutzzone III des  
Wasserschutzgebietes (WSG) des Wasserwerkes Haldensleben vom 01.03.2018 
 
Schutzbestimmungen für die Zonen II und III 
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